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Es bringt nix, die Rechnungen aufzuheben und erst im nächsten Jahr einzureichen.
Es gilt immer das Ausstellungsdatum der Rechnung.
Das muss man auch im Auge behalten, wenn man ein "fast schmerzfreies" Jahr hinter sich
gebracht hat und auf die Beitragsrückerstattung (BRE) der PKV hofft. Manche Versicherer sind
dann kleinlich, wenn im nächsten Jahr eine Rechnung eingereicht wird - und streichen die
Rückerstattung.

Fair verhält sich hier die Debeka. Hat man weniger Kosten eingereicht, als die BRE ausmachen
würde, wird die Differenz ausbezahlt. Manche bieten gar keine BRE in den Beihilfetarifen an -
wie z.B. die Central.
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